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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Verwaltungsausschusssitzung  
am 23. November 2020  
in der Turn- und Festhalle Warthausen 
Am kommenden Montag, 23. November 2020 findet eine öffent-
liche und nichtöffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses 
in der Turn- und Festhalle Warthausen statt. Zur öffentlichen Sit-
zung um 17:00 Uhr  wird freundlich eingeladen. 

Tagesordnung: 
1. Vorstellung der Tätigkeiten der Schulsozialarbeiterin der So-

phie-La-Roche-Schule
2. Beschaffung Digitalpakt: Soforthilfe Schülertablets
3. Vereinbarung über die Unterhaltung der Sportanlage Birken-

hard
4. Vereinbarung über die Unterhaltung der Sportanlage Wart-

hausen
5. Nutzung gemeindeeigener Räumlichkeiten 
 - Gebührenbefreiung für Vereine
6. Verschiedenes

Die Einwohnerschaft wird hierzu herzlich eingeladen. 
Im Anschluss daran findet der nichtöffentliche Teil der Sitzung 
statt. 
Die Sitzungsvorlagen und die zugehörigen Anlagen finden Sie in 
unserem Ratsinformationssystem unter 
https://warthausen.ris-portal.de. 

Kurzbericht über die Sitzung  
des Ausschusses für Technik und Umwelt  
am 05.11.2020 
Bürgermeister Jautz begrüßte die anwesenden Zuhörer. 

1. Baugesuche und Bauvoranfragen 
a) Bauantrag: 
Warthausen, Flst. 1348, Alte Steige 19 
Der Bauherr beantragte den Wiederaufbau einer Maschinenhal-
le auf bestehendem Sockel. Das Bauvorhaben befindet sich im 
Außenbereich und beurteilt sich nach §35 BauGB. Es ist dem-
nach zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es einem 
land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient. Außerdem darf es 
nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnehmen. 
Die vorherige Maschinenhalle wurde im Frühjahr durch einen 
Brand zerstört. 
Das Einvernehmen wurde einstimmig hergestellt. 

b) Antrag auf Befreiung: Gemeinde Warthausen, Flst. 842/8, 
Fuchsweg 3 
Zur Befreiungen für die Errichtung eines Sichtschutzzaunes und 
für die Errichtung eines Geräteschuppens außerhalb des Baufens-
ters wurde das Einvernehmen einstimmig hergestellt. 

c) Bauantrag: 
Gemarkung Birkenhard, Flst. 545/7, Am Berggrüble 
Zum Umbau und zur Sanierung des bestehenden Gebäudes, 
dem Erstellen eines neuen Dachstuhls und dem Anbau einer Ein-
liegerwohnung wurde das Envernehmen einstimmig hergestellt. 

d) Bauantrag im vereinfachten Verfahren: Gemarkung Birkenhard, 
Flst. 180 (teilw.) 
Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb des rechtskräftigen 
und qualifizierten Bebauungsplanes „Burrenstraße“. Zur Ver-
wirklichung des Neubaus eines Bungalows mit Garage und Ein-
liegerwohnung benötigt die Bauherrschaft Befreiungen vom Be-
bauungsplan, und zwar zur: 
- Überschreitung der zulässigen EFH um 0,55 m 
- Überschreiten des Baufensters auf der Ostseite 
- Überschreiten der Grundflächenzahl der Garage um 8 qm 
- Errichten der Garage auf der Nordseite im Bereich des tem-

porären Leitdamms 
- Errichten einer Stützmauer anstelle des temporären Leit-

damms 
- Errichten eines Stellplatzes teilweise außerhalb des Baufens-

ters im Bereich des Leitdamms  
Vor allem die Frage, ob eine Mauer einen Leitdamm ersetzen kön-
ne, wurde ausführlich erörtert. Dabei ergab sich das überwiegen-
de Meinungsbild, dass der Leitdamm seine Berechtigung habe. 
Zu sämlichen Befreiungsanträgen wurde das Einvernehmen mehr-
heitlich versagt. 

2. Vereinsräume Birkenhard, Vorstellung der Planung 
Bei insgesamt vier Besprechungen mit den Birkenharder Vereinen 
wurden die Bedürfnisse erörtert und im Anschluss in drei verschie-
dene Planvorschläge eingearbeitet. Hier wurden dann durch das 
Büro Gapp nochmals kleine Änderungen vorgenommen, damit 
alle Vereine eine passende Lösung haben. 
Am 25.09.2020 wurde dann auf Grundlage der Planung mit der 
entsprechenden Kostenschätzung in Höhe von 468.000,00 € ein 
ELR-Antrag gestellt. Die Entscheidung des Antrages steht der-
zeit noch aus. 
Die Variante 3 ist die kostengünstigste Variante, da nicht so viel 
Fläche wie bei den anderen Varianten bebaut wird. 
Außerdem falle der Mehrzweckraum in Variante 3 nicht in den 
Geltungsbereich einer Versammlungsstätte. 
Die Entscheidung für eine der 3 Varianten wurde in die Gemein-
deratssitzung vertagt. 

3. Freibad Warthausen, Sanierung Kinderplanschbecken 
Das Gesundheitsamt hat in den zurückliegenden Jahren bemän-
gelt, dass die Durchströmung des Wassers im Kinderplanschbe-
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cken in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichen wird und somit 
die Kontrollwerte bezüglich der Wasserproben nicht mehr ein-
zuhalten sind. 
Eine Sanierung bzw. ein Neubau des Kinderplanschbeckens ist 
daher erforderlich. 
Die Entscheidung für eine Sanierung oder einen Neubau wurde 
in die Gemeinderatssitzung vertagt. 

4. Bestandsaufnahme Radwege, Gemeinde Warthausen 
Die Verwaltung sichtete die verschiedenen Radwege in Wart-
hausen. Dabei fielen Ihnen der Verschleiß mancher Wege auf. 
Herr Christ gab bekannt, dass man Mängel an Fahrradwegen 
ausbessere. Auch fiel bei der Sichtung der Radwege eine unter-
schiedliche Beschilderung auf. Hier müsste ein Planungsbüro ein 
entsprechendes Konzept erstellen. 
Aus der Verkehrsschau 2019 ist bekannt, dass ein Fahrradschutz-
streifen in der Bahnhofstraße (L251) nicht geeignet wäre. Die 
Fahrbahnbreite ist zu schmal und gleichzeitig herrscht ein hohes 
Verkehraufkommen. Dabei sei der Fahrradfahrer als vollwertiger 
Verkehrsteilnehmer sicherer. 
Ein Gemeinderat war der Meinung, dass eine neue Gesetzesrege-
lung zum Thema Fahrradschutzstreifen bestehe, sodass die Ar-
gumente aus der Verkehrsschau 2019 nicht mehr greifen würden. 
Dieser Tagesordnungspunkt diente der Kenntnisnahme. 

5. Vergabe der Ingenieurleistungen für Erstellung des Bebau-
ungsplans Dafeld 
Im Flächennutzungsplan 2020 und auch im künftigen Flächen-
nutzungsplan 2035 ist die Fläche Dafeld als Wohnbaufläche 
ausgewiesen. Für diese Fläche soll der Bebauungsplan Dafeld 
entwickelt werden. Hierzu muss ein Ingenieurbüro mit den Pla-
nungsleistungen beauftragt werden. Da das Ingenieurbüro ES 
Tiefbauplanung bereits in alle Kanalplanungen der Gemeinde 
involviert ist und bereits in den Vorplanungen zum Bebauungs-
plan eingebunden war, ist es zielführend, das Ingenieurbüro ES 
Tiefbauplanung mit der Erstellung des Bebauungsplans Dafeld 
zu beauftragen. 
Über die Vergabe wurde unterschiedlich diskutiert. 
Zur Beuftragung des Ingenieurbüros ES Tiefbauplanung mit der 
Planung des Bebauungsplans Dafeld wurde das Einvernehmen 
einstimmig hergestellt. Die Kosten in Höhe von ca. 20.000,- Euro 
sind über den Haushaltsansatz Bauleitplanung abgedeckt. 

6. Vergabe der Ingenieurleistungen für Erstellung des Bebau-
ungsplans Egelsee 
Im künftigen Flächennutzungsplan 2035 wird die Fläche Egelsee 
als Wohnbaufläche ausgewiesen. Für diese Fläche soll der Be-
bauungsplan Egelsee entwickelt werden. Hierzu muss ein Inge-
nieurbüro mit den Planungsleistungen beauftragt werden. 
Da das Ingenieurbüro ES Tiefbauplanung bereits in alle Kanal-
planungen der Gemeinde involviert ist und in den Vorplanungen 
zum Bebauungsplan eingebunden war, ist es zielführend, das 
Ingenieurbüro ES Tiefbauplanung mit der Erstellung des Bebau-
ungsplans Egelsee zu beauftragen. 
Ein Gemeinderat  weist darauf hin, dass der Flächennutzungs-
plan noch nicht feststehen würde und die Bauplatzentwicklung 
in letzter Zeit langsamer geschah. 
Die Verwaltung entgegnete, dass bereits Gutachten zum Flächen-
nutzungsplan laufen würden. Außerdem sei bereits der Arten-
schutz geprüft. Das Umweltgutachten würde momentan durch-
geführt. Man könne für den Prozess einen Vorgriff durchführen. 
Zur Beauftragung des Ingenieurbüros ES Tiefbauplanung mit der 
Planung des Bebauungsplans Egelsee wurde das Einvernehmen 
einstimmig hergestellt. Die Kosten in Höhe von ca. 27.000,- Euro 
sind über den Haushaltsansatz Bauleitplanung abgedeckt. 

7. Verschiedenes 
Ein Gemeinderat merkte an, dass die Fläche am Schulberg ge-
mulcht wird. Das Mulchen beseitige 70 % der Kleintiere. Daher 
sei es aus Gründen des Artenschutzes angemessen zu prüfen, 
wie viel teurer diese Fläche beim Mähen wäre. 

Mit einem Dank an die Zuhörer konnte Bürgermeister Jautz die 
öffentliche Sitzung um 19.05 Uhr schließen. 

Volkstrauertag 2020  
- Gedenken am Ehrenmal -  
Mit einer Gedenkstunde - zu-
nächst beim ökumenischen 
Gottesdienst und am Ehren-
mal vor der Kirche - wurde 
am Volkstrauertag am Sonn-
tag, 15. November 2020, der 
Opfer von Gewalt und Krieg 
gedacht. 
Am Ehrenmal der Gefallen der 
beiden Weltkriege wurde durch 
Bürgermeister Wolfgang Jautz 
und Gemeinderat Franz Schuy 
wiederum anlässlich des dies-
jährigen Volkstrauertages ein 
Kranz niedergelegt. 
Nach der Feierstunde dankte 
der Bürgermeister den Betei-
ligten, Herrn Pfarrer Reutlinger 

und Frau Jeggle, den Ministranten, dem kleinen Chor des Lie-
derkranzes und allen Anwesenden für ihr Kommen. 

Informationen zur Corona-Pandemie 
Wie kann ich mich schützen? 
Ein Infektionsrisiko besteht überall dort, wo Menschen sich be-
gegnen. 
Deshalb ist es notwendig, alle nicht erforderlichen Kontakte 
unbedingt zu vermeiden und dort, wo Begegnungen erforder-
lich sind, die AHA+AL Regeln (Abstand, Hygienemaßnahmen, 
Alltagsmasken, CoronaWarnApp, Lüften) stets einzuhalten. Die 
seit Beginn der Pandemie und insbesondere seit dem 2. No-
vember erlassenen Beschränkungen insbesondere im Kultur-, 
Freizeit- und Tourismusbereich dienen genau dieser Reduzierung 
von Kontakten. Darüber werden alle Bürgerinnen und Bürger 
aufgefordert, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der 
Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges 
Minimum zu reduzieren. Ein großer Teil von Infektionen findet 
jedoch weiterhin im privaten Umfeld und außerhalb des öffent-
lichen Raumes statt, einem Bereich, in dem für staatlichen Ein-
griffe besondere Zurückhaltung angezeigt ist. Deshalb kommt 
es in dieser Phase der Pandemie darauf an, dass Bürgerinnen 
und Bürger tatsächlich auch im privaten Bereich jenseits von Ge- 
und Verboten ihre privaten Kontakte in den kommenden Wochen 
noch einmal deutlich reduzieren, indem 
a)  Personen mit Atemwegserkrankungen die seit Oktober wie-

der eingeführte Möglichkeit, sich telefonisch bei ihrer Ärztin 
bzw. ihrem Arzt krankschreiben lassen können, nutzen, Zuhau-
se zu bleiben, bis die akuten Symptome abklingen, und sich 
auszukurieren ist medizinisch für die Heilung sinnvoll, auch 
wenn keine zusätzliche ärztliche Behandlung erforderlich ist. 
Die Ärztin bzw. der Arzt bespricht mit den Betroffenen auch, 
ob die Krankheitszeichen, insbesondere bei Fieber oder der 
Beeinträchtigung von Geruchs- oder Geschmackssinn, so 
relevant sind, dass eine Testung, Untersuchung oder eine 
weitergehende Behandlung erforderlich sind. Der ärztliche 
Bereitschaftsdienst ist unter der Telefonnummer 116117 im-
mer erreichbar. 

b)  sie auf private Feiern gänzlich verzichten. 
c)  sie private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und 

Bekannten auf einen festen weiteren Hausstand beschrän-
ken, das schließt auch Kinder und Jugendliche in den Fami-
lien mit ein. 

d)  sie auf freizeitbezogene Aktivitäten und Besuche in Bereichen 
mit Publikumsverkehr sowie nicht notwendige private Reisen 
und touristische Tagestouren verzichten. 

e)  sie auf nicht notwendige Aufenthalte in geschlossenen Räu-
men mit Publikumsverkehr oder nicht notwendige Fahrten mit 
öffentlichen Beförderungsmitteln verzichten. 
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 f)  sie Besuche insbesondere bei älteren und vulnerablen Per-
sonen nur dann unternehmen, wenn alle Familienmitglieder frei 
von jeglichen Krankheitssymptomen sind und sich in den Tagen 
davor keinem besonderen Risiko ausgesetzt haben. 

Wann kommt ein Impfstoff? 
Wirksame Impfstoffe sind für die Bewältigung der Pandemie ein 
zentraler Baustein. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es 
im 1. Quartal 2021 mindestens einen wirksamen zugelassenen 
Impfstoff geben. Bei bestmöglichem Verlauf der Studien und der 
Zulassung kann es zeitnah zu ersten Lieferungen von Impfstoffen 
an die Länder kommen. Um darauf vorbereitet zu sein, sind die 
Planungen für Impfzentren und -strukturen so im Gange, dass 
eine kurzfristige Inbetriebnahme möglich ist. 

Mitteilungen aus der Verwaltung

Verunreinigung von Feldwegen, sowie Radwe-
gen und Gemeindestraßen 
Wir weisen darauf hin, dass Feldwege und öffentliche Straßen, 
die durch landwirtschaftlichen Verkehr verunreinigt werden, vom 
Verursacher unverzüglich zu reinigen sind. Diese Verpflichtung 
ergibt sich aus dem Straßengesetz. Die Reinigung ist nicht Auf-
gabe der Gemeinde. Die Nichtbeachtung dieser Verpflichtung 
stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße 
geahndet werden. Im Falle eines Unfalls, der aufgrund der Ver-
schmutzung verursacht wird, können außerdem privatrechtliche 
Haftungsansprüche entstehen. 
Mehrere Anrufer klagten über verschmutzte Wege im Bereich von 
Röhrwangen sowie dem Weg entlang der Nordwesstumfahrung. 
An dieser Stelle nochmal die eindringliche Bitte an die Landwir-
te, ihre Verunreinigungen auch zu beseitigen. Außerdem bitten 
wir die Landwirte, bei den Ackerarbeiten die vorhandenen Ban-
kette zu belassen. Ackerarbeiten bis zum Straßenrand führen zu 
Beschädigungen der Wege und können nicht geduldet werden.

Fundamt

Das Fundamt informiert: 
Folgende Gegenstände können während der üblichen Öffnungs-
zeiten im Rathaus, Zimmer 2, abgeholt werden: 
- 2 Schlüssel 
- 1 Schlüsselbund 
Auf der Homepage der Gemeinde ist die Rubrik „Fundamt“ ein-
gerichtet. Sobald ein Fundgegenstand beim Rathaus abgegeben 
wird, findet man diesen unter www.warthausen.de/fundamt 

Die Feuerwehr informiert

Hauptversammlung der Feuerwehr  
am 21.11.2020 
Eingeladen sind alle Kameradinnen und kameraden der Einsatz-
abteilung, alle Kameraden der Altersabteilung und alle Mitglieder 
der Jugendfeuerwehr. Die Hautpversammlung findet als Video-
konferenz statt. Beginn ist 19:30 Uhr. 

Evang. Kirchengemeinde Warthausen

Evang. Pfarramt:
Pfarrer Hans-Dieter Bosch
Martin-Luther-Str. 6
88447 Warthausen

Telefon (07351) 13914
E-Mail: Pfarramt.Warthausen@elkw.de
Seelsorge in den P�egeheimen:
Pfarrer Herbert Seichter, Attenweiler, Tel. 07357-856
Bankverbindung für Spenden:
Evang. Kirchengemeinde Warthausen
IBAN: DE73 6545 0070 0000 2600 22
Bitte Spendenzweck nicht vergessen.

Kirchliche Nachrichten

Abschiednehmen 
Liebe Gemeinde, den Bibelspruch für diesen Sonntag finden wir 
in den Psalmen: „Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben 
müssen, auf dass wir klug werden.“ (Psalm 90, 12). 
Wer das Leben verstehen will, der muss erkennen, dass unser 
(irdisches) Leben begrenzt ist. Das Leben ist gerade deshalb 
so kostbar, weil es unumkehrbar und begrenzt ist. Allen medi-
zinischen Erfolgen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum 
Trotz bleibt es dabei: Ewige Jugend oder ewiges Leben bleibt 
(hier auf Erden) eine Illusion. Wer viel mit Senioren zu tun hat, 
weiß, dass ältere Menschen nicht selten davon reden, „gehen“ 
zu dürfen. Auch in der Bibel lesen wir davon, dass Abraham alt 
und lebenssatt starb (1. Mose 25, 8). Ganz offensichtlich gehört 
diese Begrenzung zum Leben dazu. Oft aber blenden wir sie aus. 
Gerade in diesen Wochen des 2. Lockdowns, angesichts wieder 
steigender Infektionszahlen wird uns diese Begrenzung erneut 
stärker ins Bewusstsein gerückt. Der gewohnte Schlussspurt 
am Jahresende mit Weihnachtsfeiern und großen Familienfes-
ten muss ausbleiben, die große Konsumablenkung weicht ei-
nem etwas stilleren Weihnachtsgeschehen. Vielleicht ist es die 
Gelegenheit mehr und bewusster Zeit miteinander zu verbringen. 
Manche Weihnachtszeiten der Vergangenheit habe ich eher als 
eine Schnellzugfahrt empfunden: Trotz der vielen Feiertage sind 
wir aneinander „vorbeigerauscht“ und hatten letztlich doch wenig 
Zeit füreinander übrig. 

Foto: adege-pixabay 

An diesem Sonntag begehen wir den Toten- und Ewigkeitssonn-
tag im Gottesdienst. Wir erinnern uns der Verstorbenen des ver-
gangenen Kirchenjahres und trauern mit den Angehörigen. Dabei 
spüren wir noch einmal ganz deutlich, wieviel Lücken unter uns 
entstanden sind: Menschen, die uns lieb und vertraut waren, sind 
plötzlich nicht mehr da. Insbesondere wenn wir von jüngeren 
Menschen Abschied nehmen mussten, wird deutlich, wie nahe wir 
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In diesem Jahr gibt es wieder die 
  

WWeeiihhnnaacchhttssaakkttiioonn  „„WWuunnsscchhbbaauumm““  
ffüürr  KKiinnddeerr  aauuss  ddeerr  GGeemmeeiinnddee  WWaarrtthhaauusseenn  

  
Nicht alle Kinder können sich an Weihnachten über Geschenke freuen. 
Manche Familien und Alleinerziehende tun sich schwer, selbst kleine Wünsche zu erfüllen, da 
die nötigen finanziellen Mittel fehlen. Für diese Familien soll der Weihnachtsbaum im Rat-
haus dieses Jahr wieder ein „Wunschbaum“ werden. Aus diesem Grunde organisieren die 
Freien Wähler in diesem Jahr wieder die Aktion! 
 

Alle Familien oder Alleinerziehenden, die in Warthausen oder Teilorten wohnen und nur über 
ein geringes oder kein Einkommen verfügen, können für ihre Kinder bis zum 27. November.  
einen Weihnachtswunsch bis zu einem Wert von max. 30 EUR im Rathaus einreichen oder 
per Post schicken. Auch Freunde und Bekannte können sich für die Familien und Alleiner-
ziehenden melden.  
 
Der Wunsch wird dann anonym (ohne Angaben von Namen und Anschrift, nur der Angabe 
von Alter und Geschlecht) auf einen Stern übertragen und an den „Wunschbaum“ gehängt. 
 
Wer einem Kind einen gerne einen solchen Wunsch erfüllen möchten, kann sich verbindlich 
einen „Wunsch-Stern“ vom Baum holen, das entsprechende Geschenk kaufen und 
weihnachtlich verpackt zusammen mit dem Stern bis spätestens 17. Dezember 2020 bei 
Andrea Bleher, Schwalbenweg 6 in Birkenhard oder im Rathaus bei Frau Bareth abgeben! 
 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Do. 8.30 – 12.00 Uhr 
Mi. außerdem 14.00 – 18.00 Uhr 
Fr. 8.30 – 12.30 Uhr 
 
 
Wir hoffen, dass jeder Stern einen Paten findet und alle Wünsche erfüllt werden 
können.  Herzlichen Dank! 
___________________________________________________________________________ 
 
Bürgermeisteramt Warthausen  
Alte Biberacher Straße 13 
88447 Warthausen 
 
WWeeiihhnnaacchhttssaakkttiioonn  „„WWuunnsscchhbbaauumm““  
 
Familie: ____________________________________________________________________ 
               (Name, Vorname) 
 
Anschrift: __________________________________________________________________ 
                (Straße und Hausnr.) 
 
Name des Kindes: _____ __________________________Alter: ______________Jahre  
 
Ich wünsche mir: ____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________
 (Bitte möglichst genaue Wunschangaben auch gerne mit Bild, nur Sachgeschenke) 
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einander waren und wie groß jetzt der Verlust ist. Beim Abschied 
von sehr betagten Menschen ist oft das Gefühl von Dankbarkeit 
da: Wie lange durften wir diesen Menschen bei uns haben, wieviel 
verdanken wir ihm; wir durften ihn bis ins hohe Alter begleiten und 
oft auch die letzten Tage oder Stunden ihm nahe sein. Beides, 
der viel zu frühe wie der hoch betagte Abschied machen deutlich, 
wie wertvoll die Zeit miteinander ist. Beide machen deutlich, dass 
wir das Miteinander im Hier und Heute als kostbare Gelegenheit 
schätzen sollen für viel Freundlichkeit und Nähe. 
Eine alte Baumwurzel vom Moos überwachsen. 
Die kleinen violetten Pilze* zeigen wieviel Energie und Kraft auch 
in dem liegt, was vergeht. 
(* Zur Bestimmung der Pilze muss ich auf die Fachleute verwei-
sen: Ob es hierbei um einen lilavioletten Lacktrichterling oder ein 
violetten Risspilz handelt, kann nur der sachkundige Fachmann 
entscheiden.) 
Gott segne und behüte Sie alle in diesen Tagen. 
Er schenke uns Geduld und Kraft für die erneuten Einschrän-
kungen. 
Ihr Pfarrer Hans-Dieter Bosch 

Toten-/Ewigkeitssonntag im Kirchenjahr - 22. November 
09.30 Uhr Warthausen: Gottesdienst. 
 An diesem Sonntag gedenken wir als christliche 

Gemeinde der Verstorbenen des vergangenen Kir-
chenjahres. Dazu sind die Angehörigen in beson-
derer Weise eingeladen. Aufgrund der begrenzten 
Plätze ist eine telefonische Voranmeldung nötig. Im 
Gottesdienst muss eine Gesichtsmaske getragen 
werden.  (Pfarrer Hans-Dieter Bosch) 

Freitag, 27.11. und Samstag, 28.11. 
10.00 Uhr  bis 18.00 Uhr Kleidersammlung für Bethel; 
 Abgabestelle: Pfarrhaus-Garage Martin-Luther-Stra-

ße 6 Warthausen (siehe nachstehend) 

1. Advent - 29. November 
09.30 Uhr Warthausen: Gottesdienst. 
 Mit diesem Sonntag beginnt die Adventszeit und das 

neue Kirchenjahr. 
 Im Gottesdienst muss eine Gesichtsmaske getragen 

werden. 
 (Pfarrer Hans-Dieter Bosch) 

Hingewiesen wird auf die diesjährige Sammlung für die Bodel-
schwinghschen Anstalten in Bethel. Am Wochenende vor dem 
1. Advent (Freitag und Samstag 27. und 28. November) sam-
meln wir wieder gut erhaltene Kleidung, Wäsche, Schuhe, Kin-
derspiel-, Bettzeug und vieles andere mehr. Abgabestelle Garage 
Pfarramt in der Martin-Luther-Straße in Warthausen von 10 bis 
18 Uhr. Bitte weitersagen.

Ein Hinweis in „Eigener Sache“:  Wenn Sie mir Ihre E-Mail-Ad-
resse zusenden, dann erhalten Sie die wöchentlichen Mitteilungen 
der Evangelischen Kirchengemeinde Warthausen. Insbesonde-
re die Bilder können Sie dann in Farbe und besserer Auflösung 
sehen. Wenn Sie interessiert sind, bitte machen Sie davon Ge-
brauch.  
Ihr Hans-Dieter Bosch 

Kath. Pfarramt:
Pfarrer Wunibald Reutlinger
Heggelinstr. 3, 88447 Warthausen
Tel. (07351)72380, Fax (07351) 76535
E-Mail: StJohannes.Warthausen@drs.de

Homepage: http://stjohannes-warthausen.drs.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9.00 – 11.00, Mi. 16.00 – 18.00

Kath. Kirchengemeinde Warthausen

Gottesdienste 
Freitag, 20.11. 
Pfarrkirche Warthausen 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 † Angehörige Fam Haid und Aigster 
 † Helmut Liebherr 
Samstag, 21.11. 
18.30 Uhr Jugendgottesdienst zum Jugendsonntag  mit den 

Firmbewerbern 
 - Jugend-Kollekte 
Sonntag, 22.11.; Christkönigssonntag  
Pfarrkirche Warthausen 
08.45 Uhr Eucharistiefeier mit Jahresbericht des KGR  
 - Jugend-Kollekte 
 † Angehörige Fam. Berg und Grimm 
 † Anton Strahl 
St. Maria Birkenhard 
10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier 
 - Jugend-Kollekte 
Mittwoch, 25.11. 
St. Maria Birkenhard 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag, 26.11. 
Pfarrkirche Warthausen 
14.00 Uhr Eucharistiefeier mit Spendung der Krankensal-

bung 
Freitag, 27.11. 
Pfarrkirche Warthausen 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Gottesdienste im Fernsehen 
ZDF 
So., 22.11.2020, 
09:30 Uhr Evangelischer Gottesdienst 
BR 
So., 22.11.2020 
10:00 Uhr Hl. Messe aus der Pfarrkirche Christkönig in München 
Servus TV Deutschland 
So., 22.11.2020 
09:00 Uhr Hl. Messe 
K-TV 
So., 22.11.2020 
07:30 Uhr Hl. Messe 
09:30 Uhr Hl. Messe 
täglich, Gottesdienste, Andachten und Anbetungen zu ver-
schiedenen Tageszeiten (https://k-tv.org/programm) 
EWTN  (über Satellit und www.ewtn.de) 
So., 22.11.2020 
10:00 Uhr Hl. Messe aus dem Kölner Dom 
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Informationen zu den Gottesdiensten - ab 25. Oktober 2020 
Da in Baden-Württemberg die Pandemiestufe 3 ausgerufen 
wurde, treten für die Gottesdienste wieder verschärfte Regelun-
gen in Kraft. 
- Die Gottesdienstteilnehmer müssen wieder in Listen er-

fasst werden. Sie können sich im Vorfeld in die ausgelegten 
Listen eintragen oder vor dem Gottesdienst (bitte rechtzeitig 
kommen). Dies kann auch durch Zettel geschehen, die in der 
Kirche ausliegen und auf der Homepage als PDF Datei abruf-
bar sind. 

- Der Abstand zwischen Personengruppen bleibt weiterhin bei 
1,5 m. 

- Das Tragen einer Mund-Nasenschutz-Bedeckung ist bei 
religiösen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (Kirche) 
verpflichtend. Vielen Dank für das Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes! Nur gemeinsam können wir uns schützen. 

- Gemeindegesang ist nicht mehr erlaubt. 
Weiterhin gilt: 
- Kommen Sie nur, wenn Sie sich ganz gesund fühlen. 
- Nehmen Sie ihr  eigenes Gotteslob  mit. 
- Auf das Händereichen zum Friedensgruß wird verzichtet. 
- Für Ihre Kollekte stehen am Ausgang Körbchen bereit. 
- Zum Sakrament der Versöhnung (Beichte) melden Sie sich 

bitte telefonisch an. 

Spendung der Krankensalbung im Gottesdienst am Donners-
tag 26. November 2020 um 14:00 Uhr in Warthausen 
Die Krankensalbung ist ein Sakrament, das ein Christ öfters emp-
fangen kann. Früher wurde sie „letzte Ölung“ genannt. Aber seit 
dem letzten Konzil steht die Stärkung im Mittelpunkt nicht nur am 
Lebensende sondern auch mitten im Leben. Die Krankensalbung 
schenkt Trost, Frieden und Kraft und verbindet den Kranken auf 
eine besondere Weise mit Christus. Jesus, der Herr, hat sich der 
kranken, notleidenden Menschen angenommen und ihnen die 
hilfreiche Gemeinschaft Gottes geschenkt. Dies will uns dieses 
Sakrament auch in der Corona-Krise erfahren lassen. 
Die Krankensalbung wird im Gottesdienst am Donnerstag, 26. 
November um 14:00 Uhr in St. Johannes Warthausen gespendet. 
Dazu bitte eine Anmeldung in der Kirche oder im Pfarrbüro (Tel. 
72380) bis Mittwoch, 25. November 18:00 Uhr. 

Nikolausbesuch  
Wenn Sie einen Nikolausbesuch in Warthausen und Teilorten (in 
Birkenhard sich an die KLJB wenden) am, 05.12. oder 06.12. 
wünschen, melden Sie dies bitte beim Kath. Pfarramt (Tel. 72380) 
während der Dienstzeiten (Mo, Di, Do, Fr 9 - 11 Uhr oder Mi 16 - 
18 Uhr) an, ab sofort bis spätestens Donnerstag, den 03.12.2020. 
Die Besuche werden nach den geltenden Corona-Regeln durch-
geführt! 

Eucharistische Nachtanbetung am Freitag, 4.12.2020 
Sehnen Sie sich nach Ruhe und Geborgenheit? 
Dann ruhen Sie sich doch ein wenig in Jesu Gegenwart aus bei 
der eucharistischen Nachtanbetung am Freitag, 4. Dezember 
nach der Abendmesse von 19 bis 24 Uhr. 
Hier dürfen Sie in der Gegenwart Jesu verweilen und IHM alles 
erzählen, was Ihnen auf dem Herzen liegt - IHN wirken lassen 
-und dann beschenkt wieder nach Hause gehen. 
Ganz egal, ob Sie nur ein paar Minuten kommen oder auch län-
ger bleiben- Jesus möchte Ihnen mit Seiner unendlichen Liebe 
begegnen. 
Dafür müssen Sie nichts leisten, sondern Sie dürfen einfach da 
sein und Zeit mit IHM verbringen. Er wartet auf Sie! 
Probieren Sie es aus und lassen Sie sich beschenken. 

Beichtgelegenheit 
In Warthausen am Samstag, 28. November 2020 von 16.00 bis 
18.00 Uhr. 
Die Beichtgespräche finden wegen der Corona-Regelungen im 
Sitzungsraum im Pfarrhaus statt. 
W. Reutlinger 

Leuchtende Laternen und leuchtende Augen  
Fast 25 Familien mit circa 50 Kindern waren in Birkenhard am 
Martinstag auf einem individuellen Martinsumzug unterwegs und 
sendeten mit ihren Laternen und Liedern ein Licht und ein Zei-
chen der Hoffnung in die dunkle Nacht hinaus. An verschiedenen 
Stationen konnten die Familien innehalten und einen Text lesen. 
Zwischen den Stationen sangen viele Familien Martinslieder und 
immer wieder sahen sie ein Laterne am Ende der Straße von der 
Vorgänger- oder Nachfolgerfamilie leuchten. Am Ende der Mar-
tinsroute bekam jedes Kind eine von der Imhof-Stiftung gespen-
dete Martinsbrezel zur Stärkung für den Heimweg geschenkt. 
Und so leuchteten an diesem schönen Martinsabend nicht nur 
die Laternen, sondern auch viele Kinder- und Elternaugen. Der 
Martinsabend war ein gelungener Testlauf für weitere corona-kon-
forme Familienaktionen in der Adventszeit. Übrigens: die Kinder 
haben alle Laternen gemalt, die derzeit in der Birkenharder Kir-
che zu bewundern sind. Kommen Sie vorbei und bewundern Sie 
die Meisterwerke. 

Kindergartenaktion zu St. Martin 
Trotz Einschränkungen hatten viele Familien einen schönen Mar-
tinsabend. 
Die gute Idee des Kindergartens haben so einige aufgegriffen 
und sind als einzelne Familie oder mit 2 Familien durch die Stra-
ßen mit ihren bunten, manchmal lustigen Laternen gelaufen und 
haben gesungen. Auch in den Teilorten wie Röhrwangen waren 
Erzieherinnen an einem ausgemachten Standort und haben das 
Singen mitgetragen. Mancherorts brannte draußen ein Feuer, 
woanders konnte man eine St. Martinsgeschichte hören, die ein 
Vater spontan vorgelesen hat. Einfach laufen, leuchten und la-
chen, den Liedern der anderen lauschen.... 
Anders als sonst, aber auch schön. Danke allen fürs Mitmachen: 
allein und doch irgendwie gemeinsam. 
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Stellenausschreibung 
Für unseren Kath. Kindergarten St. Elisabeth in Warthausen su-
chen wir ab 01.01.2021 eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
nach § 7 KitaG als Zweitkraft mit einem Deputatsumfang von 
70% in der Entgeltgruppe S4. 
Ihre Bewerbung richten Sie bis zum 20.11.2020 an das Kath. Ver-
waltungszentrum Biberach, Kolpingstraße 43, 88400 Biberach

Diözesanratswahl 
Der Dekanatswahlausschuss hat den endgültigen Wahlvorschlag 
für die Wahl der drei Laienvertreter*innen im Elften Diözesanrat 
für das Dekanat Biberach festgestellt: 
Claudia Kutscher, Kindergartenleiterin aus Bellamont 
Matthias Merath, Finanzbeamter aus Achstetten 
Marlene Müller, Diplom Religionspädagogin im Ruhestand 
Dorothea Treiber, Sonderschullehrerin aus Laupheim 
Die Wahl wird im Zeitraum vom 7. Dezember 2020 bis 8. Janu-
ar 2021 per Briefwahl durchgeführt. Stimmberechtigt sind alle 
stimmberechtigten gewählten Mitglieder der Kirchengemeinderäte 
(vgl. KGO § 21 Abs. 1 Nr. 3), die stimmberechtigten gewählten 
Mitglieder der Pastoralräte der kroatischen Gemeinden und die 
vom Bischöflichen Ordinariat eingesetzten Mitglieder der Vertre-
tungsgremien. Die Wahlunterlagen werden den Stimmberechtig-
ten rechtzeitig zugesandt. 

Veranstaltungen  
Vereine    Organisationen

Brauchtumsfreunde Birkenhard

Heimatbuch 
„Birkenhard – Brauchtum und Dörf-
liches Leben“ 
Aktuell ist das Buch zum Stückpreis 
von 14,50 Euro erhältlich: 
- Im Rathaus Warthausen 
-  Bei Ute & Karl Vunc,  

Am Espach 8,  
88447 Birkenhard,  
Tel. 07351-827320 

Sonstige Mitteilungen

Landratsamt Biberach
Das Kreisforstamt informiert:  
Baumfällarbeiten: Vollsperrung der B 465 Bibe-
racher Straße zwischen Ortsausgang Warthau-
sen und Kreisverkehr Käppelesplatz 

Aus Verkehrssicherungsgründen werden ab Montag, 30. No-
vember bis voraussichtlich Freitag, 4. Dezember an der B 465 
Biberacher Straße zwischen Ortsausgang Warthausen und dem 
Kreisverkehr Käppelesplatz/Auffahrt zur Nordwestumfahrung 
Baumfällarbeiten durchgeführt. Während der Arbeiten wird die 
Straße für jeglichen Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr wird um-
geleitet über die L 251 Bahnhofstraße – L 267 Ulmer Straße – K 
7532 Nordwestumfahrung in beide Richtungen. Der parallel ver-
laufende Rad- und Fußweg muss ebenfalls voll gesperrt werden. 
Die Umleitung für die Radfahrer erfolgt über die Kirchensteige und 
die Heggelinstraße zum Käppelesplatz. 
Die Zufahrt zu den an der Straße liegenden Betrieben ist Anfang 
der Woche von Richtung Biberach möglich, im Laufe der Woche 
von Richtung Warthausen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, 
die örtlichen Beschilderungen zu beachten. 

Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach informiert:  
Online-Vortrag gibt Angehörigen und Helfern Handlungs-
sicherheit im Umgang mit Menschen mit einer Demenzer-
krankung 
Der Pflegestützpunkt Landkreis Biberach bietet gemeinsam mit 
dem Netzwerk Demenz, Caritas Biberach-Saulgau einen On-
line-Vortrag zum Thema Demenz an. Der Vortrag findet am Diens-
tag, 3. Dezember 2020, von 16 bis 17 Uhr statt. 
Die Betreuung, Fürsorge für und Versorgung von Menschen mit 
Demenz ist eine besondere Herausforderung für die Gesellschaft, 
Angehörige, Institutionen und Einsatzkräfte. Die Symptomatik der 
Demenz ist so individuell wie auch der Krankheitsverlauf selbst. 
Pflegeeinrichtungen, Tagespflegen und Kliniken brauchen ver-
mehrt therapeutische und präventive Lösungsansätze für Men-
schen mit Demenz. Auch die Gesellschaft wird häufiger mit der 
Thematik konfrontiert: Demenzkranke begegnen uns im nahen 
sozialen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im Einkaufsladen. 
Prävention, das Verstehen der Krankheit und Handlungssicher-
heit im Umgang mit dem Betroffenen sollen in dem Online-Vor-
trag vermittelt werden. 
Im Verbund mit dem Netzwerk Demenz, dem Pflegestützpunkt 
und der Caritas Biberach-Saulgau möchten die Initiatoren im 
Vortrag verschiedene Themen in Theorie und Praxis rund um den 
Notfall Demenz aufzeigen. 
Im Online-Vortrag werden verschiedene Hilfssysteme durch die 
teilnehmenden Experten, Andrea Müller und Petra Hybner, Pfle-
geberaterinnen im Pflegestützpunkt Biberach, Daniela Wiede-
mann, Wohnberatung Caritas Biberach und Michael Wissussek, 
Netzwerk Demenz, vorgestellt um Angehörige, aber auch Helfern 
und Institutionen Hilfestellung und Handlungssicherheit zu geben. 
Der Online-Vortrag wird bei Bedarf von einer Dolmetscherin ver-
schriftlicht und kann im Untertitel mitgelesen werden. 
Interessierte können sich per E-Mail an pflegestuetzpunkt@bibe-
rach.de beim Pflegestützpunkt für den Online-Vortrag anmelden. 
Sie erhalten nach der Anmeldung die Zugangsdaten per E-Mail. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 

Das Kreisjugendreferat informiert: 
Die MAskenMUskelTiere sind los – Bewegungskarten wurden 
in Biberacher Grundschulen vorgestellt 
Im Rahmen der Gesundheitskonferenz des Landkreises Biberach 
entstand im Jahr 2019 die Idee zu einem „Bewegungsprojekt“ für 
Grundschülerinnen und Grundschüler. Das Ergebnis des gemein-
samen Projekts von Kreisjugendreferat Biberach, Turngemeinde 
Biberach (TG) und Hauchler-Studio durften Grundschülerinnen 
und Grundschüler aus sechs Biberacher Grundschulen im Ok-
tober kennenlernen. 
Jede Klasse bekam ein Set bestehend aus Würfel, Bewegungs-
karten und Tiermasken - passend zum Namen des Pilotprojekts 
- den MAskenMUskelTieren. Das Prinzip ist ganz einfach. Eine 
Schülerin oder ein Schüler würfelt, dann werden die Karten der 
Übung durchgeführt, die zu der jeweiligen Zahl gehören. Ge-
dacht ist das Ganze für bewegte Kurzpausen, aber auch Pau-
sen zwischen den Unterrichtseinheiten, oder wenn einfach mal 
gar nichts mehr klappen will. Durch die verschiedenen Übungen 
werden unterschiedliche Bewegungserfahrungen gemacht, die 
Körperwahrnehmung und -haltung verbessert und die Fitness 
gesteigert. 
Die Bewegungskarten kamen sowohl bei den Schülerinnen und 
Schülern als auch bei den Lehrerinnen und Lehrern sehr gut an. 
„Unsere SchülerInnen hatten sichtlich Freude beim Ausprobieren 
mit dem Team der TG und des Landratsamtes Biberach und auch 
das Lehrerteam war sich einig: ab sofort wird es bei uns MAs-
kenMUskelTiere geben!“ freute sich Denise Lizano, Schulleiterin 
der Grundschule in Mettenberg. 
Auch die anderen Grundschulen des Landkreises sollen nicht leer 
ausgehen. Im Moment ist ein Erklär Video für die verschiedenen 
Übungen in Arbeit. An der Verpackung werden noch Verände-
rungen vorgenommen. Wenn Schulen Interesse an den Bewe-
gungskarten haben, steht Kreisjugendreferentin Margit Renner 
unter margit.renner@biberach.de zur Verfügung. 
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Die Gleichstellungsbeauftragte für den Landkreis Biberach in-
formiert: 
Online-Vortrag mit Kommunikationstrainer Tassilo Peters 
zum Thema „Gewaltfreie Kommunikation im Alltag und in 
der Familie“ 
„Gewaltfreie Kommunikation im Alltag und in der Familie und wie 
jeder Mensch mit Worten die Welt positiv verändern kann“, ist das 
Thema eines Online-Vortrags am Freitag, 27. November 2020, um 
18 Uhr mit Kommunikationstrainer Tassilo Peters. Der Online-Vor-
trag wird von der Agenda GeschelechterGerecht organisiert. 
Jeder Mensch kommuniziert täglich. Dabei ist die Art und Wei-
se, wie wir kommunizieren, von entscheidender Bedeutung. Oft 
kommt es dabei gewollt oder ungewollt zu verbalen Entgleisungen 
und man schreit sich an. Anschreien ist eine Form von Gewalt 
und passiert immer wieder und überall: in der Familie, im Beruf, 
im Freundeskreis, zwischen Erwachsenen, zwischen Kindern und 
Jugendlichen, zwischen Eltern und ihrem Kind, und dies nicht nur 
in der Zeit der Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns. „Konflikte 
brauchen eine andere Lösung, denn verbale Gewalt und Gewalt 
tut weh, belastet Beziehungen, bringt enormen Stress für alle und 
schwächt daneben auch noch das Immunsystem“, erklärt Peters. 
Um Wege anderer Konfliktlösungen aufzuzeigen, hat die Agenda 
GeschlechterGerecht den Experten für Kommunikation Tassilo 
Peters für einen Vortrag engagiert. Tassilo Peters ist Sozialpäda-
goge, seit 2009 ein gefragter Trainer für gewaltfreie Kommunika-
tion nach M.B. Rosenberg und zudem Familienvater mit Wohnsitz 
in der Nähe von Augsburg. „Das wichtigste und erfolgreichste 
Handwerkzeug für eine friedliche und gewaltfreie Kommunikati-
on ist der „Herzschlüssel“, meint Tassilo Peters. Wie jeder/jede 
diesen Herzschlüssel finden und anwenden kann, zeigt Peters 
in dem Vortrag auf. 
„Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie, in den die Menschen 
zwangsläufig durch die Kontaktbeschränkungen mehr Zeit in 
häuslicher Gemeinschaft verbringen, sind Konflikte oftmals pro-
grammiert. Deshalb ist es umso wichtiger, in stressigen Situati-
onen richtig und vor allem gewaltfrei zu kommunizieren, damit 
Konflikte nicht eskalieren. Mit Tassilo Peters haben wir einen 
kompetenten Referenten gefunden, der jedem von uns das Hand-
werkzeug für eine gelingende, friedliche Kommunikation aufzeigt 
und zudem sein kostenloses Online-Trainingsprogramm für Eltern 
vorstellen wird. Ferner ist es uns wichtig, in der Woche, in der der 
bundesweite Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen 
„Terre des femmes - frei leben ohne Gewalt“ am Mittwoch, 25. 
November 2020 seinen Platz hat, ein solidarisches Zeichen gegen 
Gewalt in jeglicher Form zu setzen“, so die Mitglieder der Agenda 
Geschlechtergerecht Sigrid Arnold, Gleichstellungsbeauftragte 
für den Landkreis Biberach, und Rouven Klook, Ehrenamtsbe-
auftragter der Stadt Biberach. 
Die Teilnahme am Online-Vortrag ist kostenlos. Der Link für die 
Teilnahme lautet: https://tassilopeters.com/biberach/ 

Blutspenden weiterhin dringend benötigt 
Täglich werden für Patienten in Deutschland 15.000 Bluttransfusi-
onen benötigt. Ohne ausreichende Anzahl an Blutspenden ist die 
Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen 
schweren Erkrankungen, Neugeborenen und vielen weiteren nicht 
sichergestellt. Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste 
jeden Tag vor neue Herausforderungen. Gerade jetzt ist es be-
sonders wichtig: Nicht nachlassen und weiterhin Blut spenden! 
Aufgrund der begrenzten Haltbarkeiten von Blutpräparaten, wer-
den Blutspenden kontinuierlich und dringend benötigt, um auch 
weiterhin sicher durch die Herbst- und Wintermonate zu gelangen. 
Das DRK lädt Sie zum nächsten Blutspendetermin in 

Dienstag, dem 01.12.2020 und Mittwoch, dem 02.12.2020  
von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr  

Rot-Kreuz-Zentrum, Rot-Kreuz-Weg 27, 88400 Biberach 
ein. 
Blutspenden. Mit Abstand sicher. Auch in „Corona-Zeiten“ ist 
die Blutspende sicher. Blutspendetermine werden beim DRK un-
ter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter 
den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt. 

Wichtige Neuerung: Online-Terminreservierung. Um in den 
genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen 
allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu 
vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger 
Onlineterminreservierung statt. 
Hier finden Sie Ihren Blutspendetermin:  
https://terminreservierung.blutspende.de/m/biberach-rot-
kreuzzentrum 
Bei Fragen rund um die Blutspende oder bei Problemen mit der 
Terminreservierung steht Ihnen die kostenfreie Service-Hotline 
unter 0800-11 949 11 zur Verfügung. 
Wie auch sonst gilt: Gehen Sie nur zur Blutspende, wenn Sie 
sich gesund und fit fühlen. Menschen mit Erkältungssymptomen 
(Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) wer-
den nicht zur Blutspende zugelassen. Wenn Sie Kontakt zu einem 
Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in den letzten Wochen 
in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen Sie bitte bis 
zur nächsten Blutspende zwei Wochen pausieren. Zusätzliche 
Informationen finden Sie auch unter www.blutspende.de/corona/. 

Freie Sicht im Winter 
Tipps gibt die Polizei für eine sorgenfreie Fahrt in der kalten 
Jahreszeit 
Jeder Autofahrer kennt das sobald die Temperaturen unter den 
Gefrierpunkt fallen. Die Scheiben sind vereist und müssen freige-
kratzt werden. Ein einfaches Guckloch ist zu wenig, die Scheiben 
müssen vor Fahrtbeginn frei sein. Das schreibt die Straßenver-
kehrsordnung vor. Es muss eine vollständige Sicht gegeben sein. 
Wer das nicht macht riskiert ein Bußgeld. 
Auch ist zu beachten, dass das Eiskratzen am Auto nicht bei lau-
fendem Motor erfolgen sollte. Das schadet zum einen der Umwelt 
und kann auch ein Bußgeld nach sich ziehen. 
Die Sorgfaltspflicht endet aber nicht bei der eigenen Sicht. Lie-
gen Schnee oder Eisplatten auf dem Fahrzeug, müssen diese vor 
Fahrtantritt entfernt werden. Dadurch können andere Verkehrsteil-
nehmer gefährdet werden. Weiterhin müssen alle Scheinwerfer, 
Blinker und Rückleuchten von Schnee und Eis befreit werden. 
Das gilt auch für Motorhaube, Autodach, Kennzeichen und Kof-
ferraum des Fahrzeugs. 
Beim Losfahren beschlagen in der kalten Jahreszeit schnell die 
Scheiben von Innen. 
Die Klimaanlage kann hier wertvolle Dienste leisten. Sie entfeuch-
tet die Luft und sorgt in Kombination mit dem Gebläse bei be-
schlagenen Scheiben rascher wieder für Durchblick. Weil sie die 
Luft und damit die Scheiben trockener hält, sollte man im Winter 
generell häufiger mit eingeschalteter Klimaanlage fahren. 
Um schneller eine freie Sicht zu bekommen, lohnt sich der paral-
lele Einsatz von Klimaanlage und höchster Gebläsestufe. 
Mit Mikrofasertüchern oder Taschentüchern lassen sich beschla-
gene Scheiben ebenfalls freiwischen. Dabei sollte man darauf ach-
ten, dass durch das Wischen mit Taschentüchern keine Schlieren 
entstehen, die können ansonsten bei tiefstehender Sonne zum 
Problem werden. 
Streusalz und Gischt vernebeln im Winter schnell die Sicht. Daher 
ist es ratsam, immer für ausreichend Scheibenwaschwasser zu 
sorgen. Wichtig: Die richtige Mischung mit Frostschutzmitteln, da-
mit Behälter, Leitungen und Waschwasserdüsen nicht einfrieren. 

RECHT AUF FREIE AUSWAHL 
Fitnessstudio muss seinen Kunden für die Zeit des Lockdowns 
auch insolvenzabgesicherte Gutscheine anbieten 
•  Nach dem ersten Lockdown haben viele Verbraucher von ih-

rem Fitnessstudio Gutscheine für die ausgefallenen Trainings-
wochen erhalten 

• Nicht immer entsprechen diese den gesetzlichen Vorgaben 
•  Verbraucher haben bei der Entschädigung auch ein Recht dar-

auf, einen Gutschein zu erhalten, der von staatlicher Seite gegen 
Insolvenz abgesichert ist 

Verbraucher, die während des Lockdowns nicht in ihren Fitness-
studios trainieren konnten, haben ein Recht auf Entschädigung 



 
Mitteilungsblatt Warthausen Freitag, 20. November 2020 9

für bereits bezahlte Beiträge. Wenn Mitglieder den Fitnessvertrag 
vor dem 7. März geschlossen und die Mitgliedsbeiträge bereits 
bezahlt haben, kann der Studiobetreiber anstelle der Rückzah-
lung auch einen Wertgutschein für diese Beiträge herausgeben. 
Doch nicht alle Studios informieren ihre Kunden transparent da-
rüber, was ihnen tatsächlich zusteht. Die Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg geht dagegen vor. 
„Selbstverständlich dürfen Fitnessstudios ihren Kunden verschie-
dene Alternativen als Ausgleich für die Schließung anbieten“, sagt 
Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, 
„verpflichtend ist jedoch, dass auch der insolvenzabgesicherte 
Gutschein darunter ist.“ Dass diese Transparenz nicht immer 
gegeben ist, zeigt der Fall einer Verbraucherin, der anstelle des 
offiziellen Gutscheins nur vier andere Alternativen angeboten 
wurden. So konnte sie während des Lockdowns bezahltes Geld 
unter anderem als Gutschein für eine Ernährungsberatung oder 
einen Sportkurs, als Gratistraining für Freunde oder als kostenlose 
Verlängerung ihrer Mitgliedschaft einlösen. Der von der Bundes-
regierung beschlossene Gutschein wurde ihr aber auf Nachfrage 
sogar verweigert. Das ist rechtswidrig, wie auch der Besitzer des 
Studios nach Abmahnung durch die Verbraucherzentrale in einer 
Unterlassungserklärung anerkannte. 
Offizieller Gutschein oder alternative Lösung? 
Doch wo liegen die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Gutscheinen? „Der von der Bundesregierung beschlossene, in-
solvenzgesicherte Gutschein ist bis zum 31.12.2021 gültig. Lö-
sen Verbraucherinnen und Verbraucher diesen bis zu diesem Tag 
nicht ein, so muss der Studiobetreiber umgehend den Wert aus-
bezahlen,“ erklärt Buttler. Gerade für Verbraucher, die ihren Ver-
trag kündigen wollen, die wegziehen oder aus gesundheitlichen 
oder persönlichen Gründen nicht mehr im Fitnessstudio trainieren 
wollen, ist dies eine gangbare Lösung. „Eine kostenlose Verlän-
gerung der Mitgliedschaft macht in solchen Fällen wenig Sinn 
und ist schlicht unzumutbar.“ Daneben steht es Fitnessstudios 
frei, ihren Kunden andere, vielleicht auch finanziell höherwertige 
Entschädigungen anzubieten, doch müssen alle Möglichkeiten 
transparent dargestellt werden. Verbraucher können sich die al-
ternativen Gutscheine in der Regel jedoch nicht auszahlen lassen. 
Und noch einen Vorteil hat der offizielle Gutschein aus Sicht der 
Verbraucherzentrale: „Sollte das Fitnessstudio bis Ende 2021 in-
solvent gehen, springt der Bund ein und zahlt die Entschädigung 
an die Verbraucher aus,“ so Buttler. 
Geld statt Gutschein? 
Nicht nur Fitnessstudios und viele andere Unternehmen kön-
nen trotz der staatlichen Hilfen durch den Lockdown finanzielle 
Schwierigkeiten bekommen. „Viele Verbraucher, die in Kurzarbeit 
sind oder die wegen Corona ihre Arbeit verloren haben, brau-
chen das Geld jetzt und nicht erst 2021“, weiß Buttler. Sofern 
Verbraucher in einer finanziellen Notlage sind, können diese den 
Gutschein ablehnen und auf Auszahlung bestehen. Große Hürden 
bestehen hierfür aber nicht: die Notlage muss nachvollziehbar 
gegenüber dem Studiobetreiber erklärt werden - Kontoauszü-
ge oder spezielle Unterlagen darf der Studiobetreiber aber nicht 
verlangen. Auch wenn der Fitnessvertrag während der coron-
abedingten Schließzeit ausgelaufen ist, haben Kunden aus Sicht 
der Verbraucherzentrale ein Recht auf ihr Geld. Schließlich muss 
die Einlösung des Gutscheins vor dem regulären Vertragsende 
möglich sein. 
Links zum Thema 
•  „Fitnessstudiobeiträge in Coronazeiten“: www.vz-bw.de/

node/50741 
• „Sport zu Coronazeiten“: www.vz-bw.de/node/50029 
•  Corona-Pandemie: Antworten auf wichtige Alltagsfragen für 

Verbraucher Informationen rund um Verbraucherrechte und 
Corona: www.vz-bw.de/node/45691 

 
„Die Sonne schickt uns keine Rechnung –  
eigenen Photovoltaik-Strom erzeugen“ 
Online-Veranstaltung via Zoom 
Donnerstag, 26.11.2020 19.00 – 21.00 Uhr 
Referentin: Theresa Volk, Regionale Energieagentur Ulm 

Moderation: Jana Slave, BUND Donau-Iller 
Die Sonne stellt uns täglich ein riesiges Energiepotential zur Ver-
fügung, das noch viel zu wenig genutzt wird. Abgesehen davon, 
dass der Umstieg auf Erneuerbare alternativlos ist, lohnt es sich 
für jeden Einzelnen wegen rasant gefallener Preise für Photovol-
taik-Anlagen nach wie vor, auf eigenen Dachflächen Strom zu 
erzeugen. 
Mit einer Photovoltaik-Anlage können Sie ihren eigenen Strom 
vom Dach erzeugen. Um den Sonnenstrom auch zeitversetzt 
nutzen zu können und den Eigenverbrauch zu erhöhen, gibt es 
immer neuere Möglichkeiten. Beispielweise die Nutzung von Bat-
teriespeichern oder die Kombination der Photovoltaik-Anlage mit 
Elektromobilität. Bei dem Vortrag der Regionalen Energieagentur 
Ulm erhalten Sie Informationen dazu, was bei der Planung und 
Umsetzung alles zu beachten ist und welche Möglichkeiten wirt-
schaftlich sinnvoll sind. Individuelle Fragen werden von Frau Volk 
gerne im Anschluss an den Vortrag beantwortet. Der BUND-Re-
gionalverband ist in Kooperation mit dem Photovoltaiknetzwerk 
Donau-Iller, dem Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung e.V. sowie der Regionalen Energieagentur Ulm bzw. der 
Energieagentur Biberach Träger der Veranstaltungen im Alb-Do-
nau-Kreis und Landkreis Biberach. 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Der Link zum 
Einloggen in das Zoom-Online-Tool wird zusammen mit einer An-
leitung bis spätestens 2 Stunden vor der Veranstaltung verschickt. 
Anmeldung unter bund.ulm@bund.net oder 0731-66695 
Betreff: Anmeldung Online-Vortrag PV 26.11.2020 
Anmeldeschluss 26.11.2020; 14 Uhr 

Freiwilligendienste: Ein Plus für die Rente 
Sich beruflich zu orientieren und dabei auch sozial zu engagie-
ren – das ermöglichen die Freiwilligendienste. Wer sich dafür 
entscheidet, punktet zudem in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Denn während des Einsatzes in einem Freiwilligen Sozialen 
oder Ökologischen Jahr oder beim Bundesfreiwilligendienst sind 
die jungen Menschen automatisch pflichtversichert. Das teilt die 
Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg mit. 
Die Arbeitgeber melden den Dienst gleich zu Beginn bei der Sozi-
alversicherung an. Mitgeteilt werden zudem die Beschäftigungs-
zeiten und die Arbeitsentgelte. Die Beiträge zur Renten-, Kran-
ken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung übernimmt 
der Arbeitgeber in voller Höhe. So steigert ein Freiwilligendienst 
auch die spätere Rente. Und die dafür nötigen Beiträge müssen 
nicht vom sogenannten Taschengeld während des Freiwilligen-
dienstes gezahlt werden. 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.deutsche-ren-
tenversicherung.de sowie in der Broschüre »Freiwilligendienst und 
Rente«. Die Broschüre kann unter der Telefonnummer 0721 825-
23888 beziehungsweise per E-Mail an presse@drv-bw.de bestellt 
oder direkt im Internet heruntergeladen werden. 

Austausch zu Freizeiten und Ferienangeboten 
2021 – wie können diese stattfinden? 
Viele Anbieter von Freizeiten oder Ferienangeboten wollen schon 
frühzeitig mit der Planung für Ferienprogramme in den Pfingst- 
und Sommerferien 2021 beginnen. In der derzeitigen Situation 
stellt sich da die Frage, wie diese unter Corona- Bedingungen 
ablaufen können und womit geplant werden kann. Darüber kann 
jetzt natürlich noch keine Aussage getroffen werden, jedoch ist 
es wahrscheinlich, dass Freizeiten unter ähnlichen Bedingungen 
wie 2020 stattfinden können. 
Der Kreisjugendring Biberach e.V. bietet dazu einen Austausch 
an. Der Austausch findet am Mittwoch, 02. Dezember 2020 um 
19:00 Uhr digital über die Plattform zoom statt. Nach der Anmel-
dung über info@kjr-biberach.de wird ein Zugangslink verschickt. 
Neben einem offenen Austausch, bei dem Fragen gestellt werden 
können, werden Freizeitanbieter, die in diesem Jahr eine Freizeit 
angeboten haben, berichten wie dies abgelaufen ist und was 
man beachten muss. 
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Sonstiges - Umlandgemeinden

Sana Kliniken Landkreis Biberach 
Aufgrund der aktuellen Lage muss der für den 26. November 2020 
geplante Geburtsinfoabend leider entfallen. 
Um werdenden Eltern dennoch die Möglichkeit zu geben, vor der 
Geburt das Biberacher Geburtszentrum kennenzulernen, können 
sich Schwangere und Paare für individuelle Führungen anmelden. 
Ebenso entfallen folgende Veranstaltungen:
• Gesprächskreis für Frauen mit und nach Krebs Laupheim am 

1. Dezember
• Treffen der Selbsthilfegruppe „Polyneuropathie“ Laupheim am 

2. Dezember

Sie wollen Getränke geliefert bekommen?
Heute bestellt..... morgen geliefert.

Mindest- 
bestellmenge:
4 Kästen

SCHUCK
GETRÄNKEMARKT
WIR  LÖSCHEN  J EDEN  DURST

Tel. 07356/2680 oder Mail an Getraenke-Schuck@gmx.de

RENOVIERUNGSWOCHEN
Altes Tor raus – Neues Sektionaltor rein!

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0www.pfullendorfer.de

Besuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große Torausstellung
in Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentoren

www.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.de

Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0

Montag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach Vereinbarung

Sektionaltore inklusive Montage
Persönliche Beratung per Telefon oder vor Ort 

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Tel. 07552 2602-0
info@pfullendorfer.de

GESCHÄFTSANZEIGEN

Haben Sie Ihre
Weihnachtsanzeige
schon geschaltet?

Nein?

anzeigen@duv-wagner.de

HERAUSGEBER: 
Bürgermeisteramt Warthausen
Tel. (0 73 51) 50 93-0, Fax (0 73 51) 50 93-23
E-Mail: gemeinde@warthausen.de
Internet: www.warthausen.de

Sprechzeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Der Bürgermeister

Herstellung und Vertrieb:
Druck + Verlag Wagner, GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Tel.: (0 71 54) 82 22-0, Fax: (0 71 54) 82 22-10

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Tobias Pearman, E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenberatung Tel.: (0 71 54) 82 22-0
Anzeigenschluss: Mittwoch, 14.00 Uhr

Erscheint wöchentlich freitags

Titelbild: Oberschwaben-Tourismus GmbH, Bad Schussenried
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Kopfnuss
Das Objekt wird um 90 Grad nach rechts gedreht, 
horizontal gespiegelt, um 180 Grad nach rechts gedreht 
und vertikal gespiegelt.

Welches Objekt von A bis D zeigt die richtige Lösung?

© Junga/DEIKE 750R32R5

Lösung: B
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SIE WERDEN SCHON ERWARTET
BÜRGERSCHAFTLICH ENGAGIERT FÜR BIBERACH UND DAS NAHE UMLAND

BürgerSozialGenossenschaft 
Biberach eG

BürgerWohnungsGenossenschaft 
Biberach eG

GRUNDSTÜCK ODER HOFSTELLE
IN ODER UM BIBERACH GESUCHT

WIR BAUEN WOHNMODELLE FÜR DIE ZUKUNFT 
Gemeinschaftlich Wohnen und Leben in Wohnquartieren
- altersgerecht und barrierefrei - für Jung und Alt, mit den
Vorteilen des genossenschaftlichen, solidarischen Wohnens.

Zur weiteren Umsetzung unseres Konzepts 
suchen wir geeignete Objekte.

BürgerGenossenschaften Biberach

WERDEN SIE TEIL EINER STARKEN GEMEINSCHAFT
• Älteren Menschen Hilfe leisten
• Unterstützung im Haushalt, einkaufen, zuhören, spazieren 

gehen uvm. (4-5 Stunden in der Woche)
• ohne finanzielle Mittel fürs Alter vorsorgen, mit              

unserem Zeitwertkonto
Alternative: Aufwandsentschädigung 

07351-577 80 92                                                                                                                 07351-577 63 60
info@bsg-bc.de| www.bsg-bc.de                                           Schwanenstraße 10| 88400 Biberach                       info@bwg-bc.de| www.bwg-bc.de

Kaufgesuch: Wohnhaus mit Büro
für Außendienstler (z.B. zusätzliche Einliegerwohnung)
mit Garage und gepflegtem Gartengrundstück

-----------------------------------------------------------------

Haus / DHH oder auch Eigentumswohnung
zum Kauf gesucht, mindestens 3 Zimmer und Garage
im Raum Biberach / Warthausen

Rufen Sie uns unverbindlich an !

IMMOBILIENHAUS
für Baden-Württemberg seit 1977

Hauptstraße 89
88515 Langenenslingen

www.biv.de Tel. 07376 960-0

Sie finden unser frisch produziertes 
Sortiment feiner Schokoladen und 
Pralinen in unserem Fabrik-Shop. 
Wir freuen uns auf Sie.

Baur Chocolat GmbH & Co. KG
Untere Stegwiesen 2
88447 Warthausen
Tel.: 07351/1844-0
E-Mail info@baur-chocolat.de
www.baur-chocolat.de

Öffnungszeiten: Montag – Freitag 09:00 – 17:30 Uhr
 samstags und sonntags geschlossen.

Unser Weihnachtsverkauf ist für Sie geöffnet

IMMOBILIENMARKT

IMMOBILIEN ANKAUF

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!


